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1) Herr Heidegger wurde 1994 wegen
Raubes und Mordes an einer Taxifahre-
rin verurteilt, nach jahrelanger Haft
2003 freigesprochen. Der Gendarmerie
waren schwere Fehler unterlaufen. Aber
nicht nur der Gendarmerie! 

Heidegger hatte vor ihr den Raub und
den Mord zuerst bestritten, bei weiteren
Vernehmungen den Raub gestanden,
wieder bestritten, dann den Raub doch
gestanden: Er habe das Opfer vom Bei-
fahrersitz aus mit einem Signalstift – ei-
nen Signalstift hatte man in der Woh-
nung der Familie Heidegger sicherge-
stellt – bedroht, dabei habe sich durch
eine unvorsichtige Bewegung ein
Schuss gelöst, der das Opfer getötet ha-
be. Dieses Geständnis wiederholte Hei-
degger bei zwei richterlichen Verneh-
mungen, die sich im Einflussbereich der
Gendarmerie abspielten. Der Untersu-
chungsrichter führte das Pflichtverhör
vor Verhängung der Untersuchungshaft
in den Räumen des Landesgendarmerie-
kommandos durch; und bei dem Augen-
schein Tags darauf, bei dem Heidegger
vor dem Untersuchungsrichter den Tat-
hergang demonstrierte, waren die Gen-
darmeriebeamten anwesend. 11 Tage
später hat Heidegger das Geständnis vor
dem Untersuchungsrichter widerrufen. 

Die Gutachten des Gerichtsmedizi-
ners und der Kriminaltechniker ergaben,
dass das Geständnis so nicht richtig sein
kann: Der Täter muss das Opfer beim
Aussteigen von außen erschossen ha-
ben; und Signalmunition aus einem Si-
gnalstift verschossen kann bei einem
Menschen Verletzungen wie die des Op-
fers nicht hervorrufen. Dabei brachte
der Kriminaltechniker die Vermutung
auf, Heidegger könnte das Opfer mit ei-
nem umgebauten Signalstift erschossen
haben. Dass Heidegger jemals einen Si-
gnalstift umgebaut oder einen umgebau-
ten besessen habe, dafür hat es nie einen

Hinweis gegeben. Und warum soll ein
Täter, der da gesteht, einen Raub began-
gen und das Opfer erschossen zu haben,
unwahre Angaben ausgerechnet darüber
machen, mit welcher Waffe er das Opfer
und ob er es innerhalb oder außerhalb
des Autos erschossen hat? 

So konnte man den Fall nicht für ge-
klärt ansehen. Dennoch erhob der
Staatsanwalt gegen Heidegger die An-
klage wegen Raubes und Mordes, der
Vorsitzende brachte sie zur Hauptver-
handlung, und die Geschworenen spra-
chen Heidegger schuldig, das Opfer mit
einem umgebauten Signalstift erschos-
sen zu haben. Wie konnte das bloß ge-
schehen?

Geständnisse erzielen Kriminalbe-
amte bei Vernehmungen nicht, indem
sie mit dem Verdächtigen plaudern, son-
dern indem sie ihn unter Druck setzen.
Schläge und Folter sind natürlich verbo-
ten, aber man kann Menschen auch psy-
chisch unter Druck setzen. Insbesondere
dadurch, dass man ihnen klar macht
oder auch nur einredet, ihre Lage sei
hoffnungslos, sie würden auf jeden Fall
verurteilt und nur ein Geständnis könne
ihre Lage etwas verbessern; und durch
Verhöre und immer weitere Verhöre.
Andere Techniken können den seeli-
schen Druck auf den Vernommenen
weiter steigern. So kommt man zu Ge-
ständnissen, aber nicht immer zu richti-
gen. Nicht alle Menschen sind gleich be-
lastbar, mit den Belastungen durch Haft
und Verhöre haben die meisten Men-
schen keine Erfahrung.

Auch Kriminalbeamte stehen gerade
in Aufsehen erregenden Fällen, in denen
die empörte Öffentlichkeit rasch Erfol-
ge sehen will, selbst unter Druck. Sie
müssen sich schnell entscheiden, wen
sie für den wahrscheinlichen Täter hal-
ten. Und wenn sie einmal die Verhän-
gung der Haft erreicht, den Verdächti-

gen vielleicht gar zu einem Geständnis
gebracht haben, dann ist es nicht leicht,
sich und anderen einzugestehen, sich
vielleicht doch geirrt zu haben.

Staatsanwälte und Strafrichter haben
von der Ermittlungstätigkeit der Polizei,
ihren Schwierigkeiten und Gefahren,
idR keine Ahnung, sie wollen auch
nichts davon wissen; sie sind allzu „po-
lizeigläubig“. Dass Unschuldige ein Ge-
ständnis ablegen, ist Richtern und
Staatsanwälten vollends unbegreiflich.
Wenn auch der Verteidiger Fehler
macht, ist der Weg zum Fehlurteil vor-
programmiert. Aber gibt es im Strafver-
fahren nicht noch eine zweite Instanz? 

2) Der Verteidiger machte die vorhin be-
schriebenen und andere Bedenken in ei-
ner Nichtigkeitsbeschwerde gegen das
Urteil des Geschworenengerichts gel-
tend. Ein Urteil ist ua nichtig, wenn sich
aus den Akten – zB den dort liegenden
Gutachten – gegen die Richtigkeit
schulderheblicher Feststellungen – zB
dass der Beschuldigte die Taxifahrerin
mit einem umgebauten Signalstift er-
schossen hat – erhebliche Bedenken er-
geben (§ 345 Abs 1 Z 10a StPO). Man
möchte erwarten, dass der OGH auf die-
se Nichtigkeitsbeschwerde hin geprüft
hätte, ob die vom Verteidiger gegen die
Verurteilung Heideggers vorgebrachten
Bedenken erheblich sind, und dass der
OGH die Überlegungen, die er dabei an-
stellte, in seinem Urteil dargelegt hätte.
Der OGH hat das aber nicht getan. In
seinem Urteil ist nur davon die Rede, die
Unstimmigkeiten zwischen dem Ge-
ständnis Heideggers und den gerichts-
medizinischen und kriminaltechnischen
Gutachten seien in der Hauptverhand-
lung ausführlich erörtert worden, die
Gutachten seien schlüssig und wider-
spruchsfrei und die Geschworenen hät-
ten in freier Beweiswürdigung zu ent-
scheiden gehabt, ob sie dem Gutachten
oder dem Widerruf folgten; etwas später
heißt es nur mehr, der Verteidiger mache
keine erheblichen Bedenken geltend,
sondern versuche lediglich, nach Art ei-
ner im kollegialgerichtlichen Verfahren
unzulässigen Schuldberufung die Be-
weisergebnisse in seinem Sinn umzu-
deuten (14 Os 132/94).

Das ist in Wahrheit keine Begrün-
dung: Wenn die vom Verteidiger vorge-
brachten Bedenken erheblich sind, blei-
ben sie erheblich, auch wenn sie in der
Hauptverhandlung ausführlich erörtert
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wurden; gerade wenn der OGH die Gut-
achten für schlüssig und widerspruchs-
frei hält, müsste er die Bedenken, die
sich aus ihnen ergeben, eigentlich für er-
heblich halten; und die Freiheit, in der
die Geschworenen die Beweise würdi-
gen, schafft die Bedenken gegen die
Richtigkeit ihrer Feststellung nicht aus
der Welt. Die Behauptung, der Verteidi-
ger mache keine erheblichen Bedenken
geltend, erklärt nicht, warum die Beden-
ken des Verteidigers nicht erheblich
sind. Dass es im geschworenengericht-
lichen Verfahren keine Schuldberufung
gibt, ist richtig, aber keine Antwort auf
die Frage, ob die vom Verteidiger vor-
gebrachten Bedenken erhebliche Be-
denken sind. Der OGH hat sich mit dem
Inhalt der Nichtigkeitsbeschwerde zu
§ 345 Abs 1 Z 10a StPO überhaupt nicht
auseinandergesetzt, wohl aber die über
Heidegger verhängte Strafe von 17 auf
20 Jahre hinaufgesetzt. So wurde das
Fehlurteil rechtskräftig. 

Wie ist das zu erklären? Mit der
Schuldberufung ficht man im einzel-
richterlichen Verfahren die Beweis-
würdigung des Erstgerichts an. Wenn
der OGH davon spricht, im schöffen-
und geschworenengerichtlichen Ver-
fahren gäbe es keine Schuldberufung
und die Beweiswürdigung der Ge-
schworenen sei frei, deutet er an, die
Beweiswürdigung der Schöffen- und
Geschworenengerichte sei nicht über-
prüfbar. Dieser Meinung konnte man
bis 1987 sein. Damals führte der Ge-
setzgeber den Nichtigkeitsgrund der
§ 281 Abs 1 Z 5a, § 345 Abs 1 Z 10a
StPO ein: Die Bedenken, die das Urteil
nach diesen Gesetzesstellen nichtig ma-
chen, bestehen in Zweifeln an der in-
haltlichen Richtigkeit der dem Schuld-
spruch zugrunde liegenden Feststellun-
gen, also doch der Beweiswürdigung.
Die Materialien zum StRÄG 1987 (AB
359 BlgNR 17. GP, 43, 47) sagen das
unmissverständlich: Sie sprechen da-
von, in Zukunft solle „die (intersubjek-
tiv) nicht hinreichend überzeugende
Beweiswürdigung im Bezug auf die Lö-
sung der Tatfrage mit Nichtigkeitsbe-
schwerde anfechtbar sein“; der neue
Nichtigkeitsgrund verlange „eine mate-
rielle Überprüfung der Tatsachenfest-
stellungen auf ihre sachliche Richtig-
keit hin“; es gehe um die „inhaltliche
Richtigkeit“ der festgestellten Tatsa-
chen. Die inhaltliche Richtigkeit einer
Feststellung materiell überprüfen kann

der OGH nur, wenn er die aktenkundi-
gen Beweise selbst würdigt.

Die Bedenken gegen die Richtigkeit
der schulderheblichen Feststellungen
müssen freilich erheblich sein, so ge-
wichtig, dass die Feststellungen des
Schöffen- oder Geschworenengerichts
intersubjektiv nicht hinreichend über-
zeugen. Bedenken sind erheblich, wenn
ein objektiver, gewissenhafter Betrach-
ter an der Richtigkeit der Urteilsfeststel-
lungen zweifelte. Die Schwelle der Er-
heblichkeit darf nicht zu hoch angesetzt
werden. Dass Unschuldige verurteilt
werden, ist unerträglich. Darum wird ei-
ne mehr als vage Möglichkeit, dass das
Schöffen- oder Geschworenengericht
einen Unschuldigen verurteilt hat, bei
einem gewissenhaften Betrachter Zwei-
fel wecken, die ihm unerträglich sind. Es
mag einen Bereich geben, wo man ver-
schiedener Meinung sein kann, ob Be-
denken gegen die Beweiswürdigung des
Schöffen- oder Geschworenengerichts
schon erheblich sind: Aber dieser Be-
reich ist wohl nicht allzu groß. Wenn
verschiedene Menschen mit guten
Gründen verschiedener Meinung sein
können, ob der Beschuldigte der Täter
ist, ist die Annahme der Täterschaft
nicht mehr intersubjektiv überzeugend
und das Urteil nichtig: Verurteilungen
dürfen nicht eine Sache des persönli-
chen Geschmacks sein.

In der Rechtsprechung des OGH gibt
es Entscheidungen, deren Ausdrucks-
weise ganz auf dieser Linie liegt
(Mayerhofer StPO § 281 Z 5a Nr 2, 
§ 345 Z 10a Nr 1d, 3, 6). Und es gibt
immerhin Fälle, in denen der OGH ge-
rade geschworenengerichtliche Urteile
als nichtig nach § 345 Abs 1 Z 10a StPO
aufhebt (zB EvBl 2001, 64, JBl 1992,
732, 13 Os 36/92, 11 Os 124/92); häufig
waren diese Entscheidungen nie, sie
dürften in letzter Zeit seltener geworden
sein. Ihnen steht eine große Zahl von
Entscheidungen gegenüber, in denen
der OGH Nichtigkeitsbeschwerden ver-
wirft, weil der Beschwerdeführer die
Beweiswürdigung nach Art einer im
schöffen- und geschworenengerichtli-
chen Verfahren unzulässigen Schuldbe-
rufung anfechte, oder in denen die Be-
weiswürdigung, vor allem die Beurtei-
lung der Glaubwürdigkeit von Zeugen-
und Beschuldigtenaussagen, geradezu
als unüberprüfbar hingestellt wird
(Mayerhofer StPO § 281 Z 5a Nr 3, 4).
Wenn sich der OGH auf eine Nachprü-

fung der Beweiswürdigung nicht einlas-
sen will, zieht er sich auf die Rechtslage
vor 1987 zurück, die Nichtigkeitsbe-
schwerde wegen des Nichtigkeitsgrun-
des der erheblichen Bedenken wird als
unzulässige Schuldberufung abgetan
(Bertel/Venier, Strafprozessrecht8

[2004] Rz 913).

So auch im Fall Heidegger. Der Ver-
teidiger hat in seiner Nichtigkeitsbe-
schwerde ua geltend gemacht, das Ge-
ständnis, das Heidegger später widerru-
fen hat, könne nach den
gerichtsmedizinischen und kriminal-
technischen Gutachten nicht richtig
sein, Gutachten und Widerruf erwecken
erhebliche Bedenken gegen die Feststel-
lung, Heidegger sei der Täter. Der OGH
hätte daraufhin Stellung nehmen müs-
sen, warum Heidegger auf Grund des
Geständnisses trotz Widerrufs und trotz
der Gutachten mit hinreichender Sicher-
heit als Täter anzusehen sei. Das hat der
OGH nicht getan – das wäre auch nicht
leicht gewesen – und den Verteidiger mit
einer Scheinbegründung abgefertigt. 

3) Dass der OGH Nichtigkeitsbe-
schwerden nach § 281 Abs 1 Z 5a, § 345
Abs 1 Z 10a StPO mit Scheinbegrün-
dungen verwirft, ist nicht ungewöhn-
lich. Der Fall Heidegger zeigt, dass man
sich nicht damit beruhigen kann, diese
Nichtigkeitsbeschwerden seien ohnehin
unbegründet und die Verurteilten zu
Recht verurteilt worden. Einen Fall Hei-
degger kann es jederzeit wieder geben. 

Eine Entscheidung, die ein Rechts-
mittel, ohne auf seinen Inhalt einzuge-
hen, mit einer Scheinbegründung ab-
lehnt, verletzt das Recht der Partei auf
rechtliches Gehör: Sie übt Willkür (Öh-
linger, Verfassungsrecht5 [2003] Rz
796). Wenn das eine Verwaltungsbe-
hörde, eine Landesregierung oder ein
Bundesminister, tut, gibt es einen Aus-
weg: Willkür verletzt das Grundrecht
auf Gleichheit vor dem Gesetz (Art 7
Abs 1 B-VG), der Betroffene wird sich
beim VfGH beschweren (Art 144
B-VG), der VfGH den Bescheid aufhe-
ben. Wenn aber der Beschuldigte durch
ein Geschworenengericht zu einer ho-
hen Freiheitsstrafe verurteilt wird, wenn
der OGH sein Rechtsmittel mit einer
Scheinbegründung erledigt, ist auch das
ein Willkürakt und eine Verletzung des
Grundrechts auf Gleichheit. Aber der
Verurteilte muss sich das gefallen las-
sen. Wenn es eine Verfassungsbe-
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schwerde auch gegen Entscheidungen
des OGH gäbe, hätte Herr Heidegger
nicht Jahre unschuldig in Haft verbrin-
gen müssen. Eine Verfassungsbe-
schwerde gegen Entscheidungen aller
Strafgerichte letzter Instanz ist unerläss-
lich, um Fehlurteile wie dieses zu ver-
meiden, ist ein Gebot der Rechtsstaat-
lichkeit und der kriminalpolitischen
Vernunft: Die Polizeigläubigkeit sehr
vieler österreichischer Strafrichter, ihr
Festhalten an überholten Auffassungen
ist so groß, dass sie Willkür oft nicht
mehr als Willkür erkennen können. Hier
kann nur eine Instanz helfen, die außer-
halb der Strafjustiz steht. 

Die Strafgerichte haben nicht nur das
Willkürverbot, sondern auch das Recht
auf Freiheit und Sicherheit und auf ein
faires Verfahren (Art 5, 6 MRK) zu be-
achten. Auch das geschieht nicht immer,
und nicht immer führen die Rechtsmittel
der StPO zur Behebung des Fehlers. Die
Grundrechtsbeschwerde wegen Verlet-
zung des Grundrechts auf persönliche
Freiheit an den OGH (§ 1 GRBG) hat
sich als uneffektiv erwiesen: 2003 wur-
den 74 (2002: 53) Grundrechtsbe-
schwerden erhoben, davon hatten 3
(2001: 1) Erfolg. Der OGH ist für diese

Aufgabe nicht geeignet. So bleibt dem
Betroffenen nichts anderes übrig, als
sich beim hoffnungslos überlasteten
EGMR zu beschweren und jahrelang
auf eine Entscheidung zu warten. Das ist
indiskutabel. Dem Betroffenen muss
endlich die Möglichkeit gewährt wer-
den, die Einhaltung der MRK auch
durch die Strafjustiz vor dem öster-
reichischen Verfassungsgericht einzu-
klagen.

Das StrafprozessreformG verschlim-
mert das Übel. Gegen Übergriffe der
Kriminalpolizei werden die Betroffenen
nur mehr Einspruch an das Strafgericht
erheben können (§ 106 neu StPO). Den
Betroffenen kriminalpolizeilicher Will-
kür wird so der Weg zum VfGH abge-
schnitten!

Schließlich gibt es in der StPO Be-
stimmungen, die den Beschuldigten
massiv benachteiligen. Dem Beschul-
digten in Polizeigewahrsam wird gene-
rell jedes Gespräch mit dem Verteidiger
verweigert – was natürlich zum Zustan-
dekommen richtiger und unrichtiger
Geständnisse beiträgt. § 59 Abs 1 Straf-
prozessreformG gibt diesem Missstand
nun gar eine gesetzliche Grundlage. Das
ist mit Art 6 Abs 3 lit c MRK kaum ver-

einbar. Oder: Der freigesprochene Be-
schuldigte zB muss die Kosten seines
Verteidigers selbst bezahlen, vom Bund
erhält er lediglich einen ganz unzurei-
chenden Beitrag (§ 393a StPO). Wo
bleibt da die Gleichheit vor dem Gesetz,
wie kommt der Beschuldigte dazu, für
Fehler von Kriminalpolizei und Staats-
anwalt zu bezahlen? Kein Strafgericht
denkt daran, solche Bestimmungen
beim VfGH anzufechten, und da der Be-
schuldigte im Strafverfahren den VfGH
nicht erreichen kann, kommt der VfGH
auch nicht in die Lage, diese und andere,
ebenso bedenkliche Bestimmungen von
Amts wegen auf ihre Verfassungsmä-
ßigkeit zu prüfen. So erben sich in Ös-
terreich schwere Missstände von einer
Generation auf die nächste weiter. Die
Verfassungsbeschwerde gegen Ent-
scheidungen der Strafgerichte letzter In-
stanz könnte ein Lichtblick sein. In an-
deren Ländern gibt es sie, zB in
Deutschland (Art 93 Abs 1 Z 4a GG).
Warum nicht auch in Österreich? 
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